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Kraftfahrliniengesetz 1952, Novelle; Stellungnahme 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich, zum Entwurf eines Bundesge­

setzes, mit dem das Kraftfahrliniengesetz 1952 geändert werden 

soll (KflG-Novelle 1985), wie folgt Stellung zu nehmen: 

1. Zu Art. I Z. 1 (§ 1 Abs. 2): 

a) Die Festsetzung von Haltestellen sollte neu geregelt werden. 

Derzeit ist eine Festsetzung oder Auflassung einer Haltestelle 

nur auf Antrag eines Kraftfahrlinienunternehmens möglich. Die 

Praxis hat aber gezeigt, daß auch eine amtswegige Festsetzung 

oder Auflassung einer Haltestelle notwendig wäre. 

b) Im Verfahren zur Festsetzung oder Auflassung von Haltestellen 

auf Antrag des Kraftfahrlinienunternehmens fehlen die Kriterien, 

nach denen ein solcher Antrag zu beurteilen ist. Daneben können 

bei der Festsetzung von Haltestellen Bedingungen, Befristungen 

oder Auflagen zulässigerweise nicht vorgeschrieben werden. 

c) Es fehlt einerseits ein gesetzliches Verbot, wonach ohne be­

hördliche Genehmigung kein Haltestellenzeichen angebracht werden 

darf; andererseits besteht ·keine ausdrückliche Verpflichtung, be­

hördlich festgesetzte Haltestellen entsprechend zu kennzeichnen 

und die gekennzeichneten Haltestellen zu warten. 
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d) Die Festsetzung einer Haltestelle kann berechtigte Interessen 

der Anrainer berühren. Es sollte wenigstens der betroffenen Ge­

meinde Parteistellung eingeräumt werden, um die Interessen der Ge..­

meindebürger zu vertreten. In diesem Zusammenhang sollte ein 

Rechtszug normiert werden. 

Daneben sollte eine Parteistellung des Straßenerhalters festge­

legt werden. Die Festsetzung oder Auflassung einer Haltestelle 

greift zweifellos in die Rechte des Straßenerhalters ein. 

e) Die Bestimmungen der §§ 26 und 27 der Ersten Durchführungsver­

ordnung zum KflG 1952 dürften auch nach Einfügung des neuen Abs. 

2 nicht im KflG 1952 gedeckt sein. 

Es wäre daher die folgende Bestimmung denkbar: 

"(1) Haltestellen entlang einer Strecke einer Kraftfahrlinie 

setzt die Behörde entweder auf Antrag des Kraftfahrlinienunterneh­

mers oder von Amts wegen mit Bescheid fest. 

(2) Die Festsetzung oder Auflassung von Haltestellen darf nur er­

folgen 

o zum Schutz oder im Interesse der Fahrgäste 

o zur Wahrung der SiCherheit,' Leichtigkeit und Flüssigkeit des 

Straßenverkehrs 

o zum Schutz der Umwelt. 

Die Festsetzung der Haltestellen kann bedin9t, befristet und mit 

Auflagen erfolgen • . 
(3) Die Festsetzung von Haltestellen erfolgt durch Festlegen des 

Standortes des Haltestellenzeichens. Der Kraftfahrlinienunterneh­

mer ist verpflichtet, die Haltestelle am festgelegten Standort 

mit einem Haltestellenzeichen zu kennzeichnen. Ohne behördliche 

Festsetzung darf ein Haltestellenzeichen nicht angebracht werde~. 
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(4) Der Kraftfahrlinienunternehmer ist verpflichtet, die gekenn­

zeichneten Haltestellen zu bedienen und vorgeschriebene Bedingun­

gen, Befristungen und Auflagen zu beachten. 

(5) i"Jerden Haltestell en von Amt·s wegen festgesetzt, so dürfen 

daraus dem Kraftfahrlinienunternehmer keine wirtschaftlich unzu­

mutbaren Kosten erwachsen. 

(6) Haltestellen werden auf Antrag des Kraftfahrlinienunterneh­

mers oder von Amts wegen von der Behörde mit Bescheid aufgelas­

sen. Die Haltestellenzeichen von aufgelassenen Haltestellen müs­

sen vom Kraftfahrlinienunternehmer entfernt werden. 

(7) Im Verfahren zur Fests~tzung oder Auflassung von Haltestellen 

sind Parteien im Sinne des § 8 AVG 1950: 

oder Kraftfahrlinienunternehmer 

oder straßenerhalter 

o die Gemeinde zur Vertretung von Umweltschutzinteressen 

(8) Wird eine Konzession demselben Kraftfahrlinienunternehmer 

wiedererteilt, so müssen die Haltestellen nicht neu festgesetzt 

werden. 

(9) Durch Verordnung kann geregelt werden: 

o das Verfahren zur Festsetzung und Auflassung von Haltestellen 

o das Aussehen der Haltestellenzeichen 

o die Art der Anbringung der Haltestellenzeichen." 

2. Zu Art. I Z. 2 (§ 2 Z. 4): 

Nach den Erläuterungen zu dieser Bestimmung soll eine Befreiung 

von der Konzessionspflicht zwar nur dann gegeben sein, wenn es 

sich um solche Omnibusverkehre handelt, die als 

o Ersatz für wirtschaftlich nicht vertretbare Schienenkurse ge­

führt werden und gleichzeitig 

o das öffentliche Interesse nicht verletzen. 
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Dit~ VOr,Wf3cl1Lt(Jerll' FOClTlul ic:runCJ)(~n-'itet aber einL<Je Interprcta­

L i'lfl:~jlnh l<"i'I(; und l~ißt bef(irch ten, daG sich bc" i (~in('~r extc'r1si V2n 

i\U:i l"(jllil;3 c;i e Konkurr(~nzs i tua tiO:l ün Kraftfahrl inienvc l~kehr zu 

L,j,;tcn d('c ;iriVJÜ;lJ Kraftfahrlirlienwlternehmen und zu Gunsten des 

[;rafhJciqenri l,:nstc~s der Öl3B v(~rsc[ÜCb(>rl \-Jirc1. Es wird empfohlen, 

den Gesetzestext restriktiv auszulegen. 

a) Nach der vorgeschlagenen Regelung darf ein bereits im Fahrplan 
cllUwl t..eller Sc~ü('nenkun; dtlrch einen O;nnibusverketlr ersetzt 'vJer-

den (also (~jll Kurs, der ~)ereiU; von einelll Schienenfahrzeuc; l)('fail­

ren vii rcl). Ul'i (~xt-(,nsiv(->r l\u::51e<:)UilCj wäre eine UmcjehUncj dieser 13e­

stirrulluncj durCh das Eisenbalmunternellpli'!1 denkbar, da ;ceine Zi~ilell 

(z. B. lliiodestens c in.:~ Fdhrplanl.)erioclE~) 2es tcJe legt \venJen, inner­

hd lb der ein ~;cl-üenenkurs betrieben werden muß. 

l)) ',venn sdlfltl iclw Schienenkurse unwirtschaftl ich s inc1, so dürfen 

dennuch nur einzeln<' (also nie sämtliche) Schienenkurse durch 

Of[irü:JUs~~un-)t~ ersetzt werdell. Es ist unklar, we lcher von den un­

\tJirU-ichaftlicllen Scnicnenkursen durch (~inen Omnibu::5kurs ersetzt 

c) Der unbe,:;t.iillrnt.e bi="Jriff "[dll'",,r(,,isQ" führL daZU, daß ~~inz(~lne 

utlvJ1rLschaftl LCt1f' Sclli('rH~nkursc ,:luch nur Hit !)esLimmtc Zeiten 

durch OI,1l1il)W3kurst~ er~;etzt \Jerucn dürfen. über das Ausmaß die~3c:t-

Zeitr~iume ist keine l\ussaqe (jetToffen. 

d) Da i)ei eine:,l Cin:3atz eines ürnni:Jusses das Fahrplananq,-'bot 

'J8i1;;ib ~ :2 Z. 4 nicht (,jeiin(lert 'tJPrd(:;n darf, k~men die mit dem Olflni-

0usvc)rk(~hr zu en.,rartc:nden kürzeren FGtl1rz(~iten dern Reisepublikum 

nicht zugute. Wenn die Fahrzeit mit dem Omnibus aber Idnger 

u,~uerL .'11 S lIli t.. eielll SchierJcnfallrzeuq, so ist die beabsichtiqte 

lJcstüli:lunCj unvollziehbar. 

c) Die Fahrcj;istc sollen lili t den Omnibussen aUCl1 nur von Bahnhof 

zu Bahnhof befi>rdert \-lerden dllrfen. Daraus ergibt sich, daß 'c.;in 

1:: i n- odc~r Auss teiljen dußerl1d.lb von ßahnhöfen verbotEn ist. Die 
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Bahnhöfe oder Bahnhaltestellen liegen jedoch zumeist außerhalb 

von Ortschaften, sodaß die Fahrgäste möglicherweise den gleichen 

Weg in die Ortschaft zurückgehen müßten, den sie soeben mit dem 

Omnibus zurückgelegt haben. 

f) Offen bleibt auch die Frage, wie die Omnibushaltestellen in 

den Bahnhöfen bzw. Bahnhaltestellen gekennzeichnet werden müssen. 

Da eine Festsetzung nach §.26 der Ersten Durchführungsverordnung 

zum KflG 1952 nicht vorgesehen ist, kann das Haltestellenzeichen 

nach § 27 dieser Verordnung nicht verwendet werden. 

Weiters sind noch folgende Argumente zu bedenken: 

o vielfach fehlen verkehrs sichere Zufahrtsmöglichkeiten für Omni­

busse zu Bahnhöfen oder Bahnhaltestellen, sodaß ein sicheres 

Ein- oder Aussteigen der Fahrgäste oft nicht gewährleistet wer­

den könnte 

o es lassen sich keine sachlichen Argumente finden, warum für 

einen Omnibusverkehr, der einen Schienenkurs ersetzt, die Be­

stimmungen über die Prüfung der Straßeneignung oder die behörd­

liche Festsetzung der Haltestellen nicht gelten sollen, s~daß 
diese Regelung nicht dem Gleichheitsgrundsatz entsprechen dürf­

te 

o die Behörde hätte keine Möglichkeit, eine Wettbewerbsverzerrung 

zu verhindern, da sie nur die Möglichkeit hat, einen Nachweis 

über die Unve.rtretbarkeit der Erbringung der Schienenleistung 

nach kaufmännischen Grundsätzen zu akzeptieren 

o es entspricht nicht dem Regelungsgegenstand des Kraftfahrli­

niengesetzes, begünstigende Regelungen für den Schienenverkehr 

zu treffen. 

Die Niederösterreichische Landesregierung stellt daher zur Erwä­

gung, daß Omnibuskurse, die einen Schienenkurs ersetzen sollen, 

ausgenommen im Katastrophenfal~, nur auf Grund einer Kraftfahrli­

nienkonzession betrieben werden dürfen, damit es im Konzessions­

verfahren möglich .ist, die Interessen der Gemeinden und der ße-
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völkerung zu berücksichtigen. 

3. Zu Art. I Z. 7 (§ 9 Abs. 2): 

Gegen diese Regelung wird kein Einwand erhoben. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen 

dieser Stellungnahme übermittelt. 

NÖ Landesregierung 

Lud w i g 

Landeshauptmann 

, \ 

~ 
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1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 
2. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 
3. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 
4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

FUr die Richtigkeit 

derAU~~ 

NÖ Landesregierung 
Lud w i g 
Landeshauptmann 
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